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trag von 43.412.900 Dollar zu veranschlagen, worin der Be-
trag von 41.529.500 Dollar für die Aufrechterhaltung der 
Mission, der Betrag von 1.681.900 Dollar für den Friedens-
sicherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 201.500 Dol-
lar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen einge-
schlossen sind; 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 14. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Be-
schlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mission zu 
verlängern, den Betrag von 43.412.900 Dollar entsprechend 
den in Resolution 55/235 festgelegten und von der General-
versammlung in ihrer Resolution 55/236 vom 23. Dezember 
2000 geänderten Kategorien zu einem monatlichen Satz von 
3.617.742 Dollar und unter Berücksichtigung des mit ihrer 
Resolution 55/5 B gleichen Datums festgelegten Beitrags-
schlüssels für die Jahre 2002 und 2003 unter den Mitglied-
staaten zu veranlagen; 

15. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds in 
Höhe von 3.288.000 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 
2002 bis 30. Juni 2003 zu einem monatlichen Satz von 
274.000 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 14 anzu-
rechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
3.041.000 Dollar, die für den Zeitraum vom 1. Juli 2002 bis 
30. Juni 2003 für die Mission gebilligt wurden, dem jeweili-
gen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personal-
abgabe in Höhe von 229.000 Dollar, die für den Zeitraum 
vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt gebilligt wurden, und den Mehrein-
nahmen dieses Haushalts aus der Personalabgabe im Zeit-
raum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001 sowie dem jeweili-
gen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personal-
abgabe in Höhe von 18.000 Dollar, die für den Zeitraum 
vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 für die Versorgungsbasis 
der Vereinten Nationen gebilligt wurden, und den Minder-
einnahmen dieses Haushalts aus der Personalabgabe im Zeit-
raum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001; 

 16. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre fi-
nanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt 
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln in Höhe von 3.327.737 Dollar und ihr je-
weiliger Anteil an weiteren Einnahmen in Höhe von 
2.482.000 Dollar für die am 30. Juni 2001 abgelaufene Fi-
nanzperiode entsprechend den in Resolution 55/235 festge-
legten und von der Generalversammlung in ihrer Resolution 
55/236 geänderten Kategorien auf ihre Veranlagung nach 
Ziffer 14 anzurechnen ist, wobei der in ihrer Resolution 
55/5 B festgelegte Beitragsschlüssel für das Jahr 2001 zu be-
rücksichtigen ist; 

 17. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die 
ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission 
nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausge-

schöpften Haushaltsmitteln von 3.327.737 Dollar und weite-
ren Einnahmen in Höhe von 2.482.000 Dollar für die am 
30. Juni 2001 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Zif-
fer 16 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Verpflich-
tungen anzurechnen ist; 

 18. beschließt ferner, dass die Mindereinnahmen aus 
der Personalabgabe in Höhe von 465.500 Dollar auf die 
Guthaben an den in den Ziffern 16 und 17 genannten nicht 
ausgeschöpften Haushaltsmitteln für die am 30. Juni 2001 
abgelaufene Finanzperiode anzurechnen sind; 

 19. betont, dass keine Friedenssicherungsmission 
durch Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmis-
sionen finanziert werden darf; 

 20. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig 
zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des 
gesamten Personals zu gewährleisten, das unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen an der Mission beteiligt 
ist; 

 21. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den Ge-
neralsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend den von der Generalversamm-
lung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwal-
ten sind; 

 22. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission 
der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/299 

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 27. Juni 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/981)160. 

56/299. Finanzierung der Präventiveinsatztruppe der 
Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
über die Finanzierung der Präventiveinsatztruppe der Verein-
ten Nationen161 und des entsprechenden Berichts des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen162, 

 unter Hinweis auf die Resolution 983 (1995) des Si-
cherheitsrats vom 31. März 1995, mit der der Rat beschloss, 
dass die Schutztruppe der Vereinten Nationen innerhalb der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien die Be-

_____________ 

160 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
161 A/56/842. 
162 A/56/887. 
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zeichnung "Präventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen" 
tragen werde, und die Ratsresolution 1186 (1998) vom 
21. Juli 1998, mit der der Rat das Mandat der Truppe bis 
zum 28. Februar 1999 verlängerte, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 50/481 vom 
11. April 1996 über die Finanzierung der Truppe sowie auf 
ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, 
zuletzt Resolution 54/275 vom 15. Juni 2000, 

 erneut erklärend, dass es sich bei den Kosten der Trup-
pe um Ausgaben der Organisation handelt, die nach Arti-
kel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse dahin ge-
hend, dass zur Deckung der Ausgaben für die Truppe ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung des or-
dentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und dass die wirtschaft-
lich weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Ma-
ße imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

 eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der Ge-
neralversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonde-
ren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

 mit Genugtuung feststellend, dass bestimmte Regierun-
gen freiwillige Beiträge für die Truppe entrichtet haben, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe 
mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie 
ihren ausstehenden Verbindlichkeiten nachkommen kann, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu 
der Präventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen per 
30. April 2002, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 9,2 Millionen US-Dollar, was etwa 
6 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, 
vermerkt mit Besorgnis, dass nur 132 Mitgliedstaaten ihre 
veranlagten Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, und 
fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere die Mit-
gliedstaaten mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die 
Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten Beiträge 
sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veran-
lagten Beiträge vollständig entrichtet haben; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei 
den friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die 
Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, 
denen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitglied-
staaten zusätzliche Belastungen erwachsen; 

 4. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Ver-
zögerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Dislozie-

rung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, 
insbesondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung 
mit ausreichenden Ressourcen konfrontiert war; 

 5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und 
administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend 
zu behandeln sind; 

 6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungs-
missionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, 
damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können; 

 7. schließt sich den Empfehlungen in Ziffer 82 des 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen162 an; 

 8. beschließt, die in ihrer Resolution 53/20 B vom 
8. Juni 1999 vorgesehene Mittelbewilligung in Höhe von 
183.730 Dollar für die Liquidation der Truppe im Zeitraum 
vom 1. Juli bis 15. Oktober 1999 auf einen Betrag von 
172.000 Dollar zu verringern; 

 9. beschließt außerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Betrag von 172.000 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli bis 
15. Oktober 1999 unter den Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen zu veranlagen, die in 
den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der Generalver-
sammlung vom 1. März 1989 festgelegt und von der Ver-
sammlung in späteren Resolutionen und Beschlüssen für die 
Ad-hoc-Veranlagung der Mittelbewilligungen für Friedens-
sicherungseinsätze geändert worden ist, zuletzt für den Zeit-
raum 1998-2000 in ihrer Resolution 52/230 vom 31. März 
1998 und ihren Beschlüssen 54/456 bis 54/458 vom 23. De-
zember 1999, und dabei den in ihrer Resolution 52/215 A 
vom 22. Dezember 1997 festgelegten Beitragsschlüssel für 
das Jahr 1999 zu berücksichtigen; 

 10. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Gut-
haben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
96.000 Dollar, die für die Liquidation der Truppe im Zeit-
raum vom 1. Juli bis 15. Oktober 1999 gebilligt worden sind, 
auf ihre Veranlagung nach Ziffer 9 anzurechnen ist; 

 11. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre fi-
nanziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe erfüllt ha-
ben, ihr jeweiliger Anteil von 172.000 Dollar an den nicht 
ausgeschöpften Haushaltsmitteln von 7.059.600 Dollar auf 
ihre Veranlagung nach Ziffer 9 anzurechnen ist; 

 12. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die 
ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe 
nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil von 172.000 Dollar 
an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln von 
7.059.600 Dollar auf ihre ausstehenden Verpflichtungen an-
zurechnen ist; 
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 13. beschließt ferner, dass die Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 96.000 Dollar von den Gesamt-
einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
174.100 Dollar gegen die Guthaben an den in den Ziffern 11 
und 12 genannten nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln 
aufgerechnet werden; 

 14. beschließt, dass den Mitgliedstaaten 
18.237.935 Dollar gutgeschrieben werden; 

 15. ersucht den Generalsekretär, in einem Jahr einen 
aktualisierten Bericht über die Finanzlage der Truppe vorzu-
legen; 

 16. betont, dass keine Friedenssicherungsmission 
durch Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmis-
sionen finanziert werden darf; 

 17. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Präven-
tiveinsatztruppe der Vereinten Nationen" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen.  

RESOLUTION 56/500 

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 27. Juni 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/978)163. 

56/500. Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen, der Operation der Vereinten Nationen 
zur Wiederherstellung des Vertrauens in Kroati-
en, der Präventiveinsatztruppe der Vereinten Na-
tionen und des Hauptquartiers der Friedens-
truppen der Vereinten Nationen 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 
über die Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten Natio-
nen, der Operation der Vereinten Nationen zur Wiederher-
stellung des Vertrauens in Kroatien, der Präventiveinsatz-
truppe der Vereinten Nationen und des Hauptquartiers der 
Friedenstruppen der Vereinten Nationen164 sowie des ent-
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen165, 

 unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 
727 (1992) vom 8. Januar 1992 und 740 (1992) vom 
7. Februar 1992, in denen der Rat die Entsendung einer 
Gruppe von Verbindungsoffizieren nach Jugoslawien zur 
Förderung der Aufrechterhaltung der Waffenruhe billigte, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 743 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 21. Februar 1992, mit der der Rat die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen aufstellte, und die spä-

_____________ 

163 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem 
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
164 A/56/852. 
165 A/56/887. 

teren Resolutionen, mit denen der Rat ihr Mandat verlänger-
te und ausweitete, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolution 981 (1995) des 
Sicherheitsrats vom 31. März 1995, mit der der Rat die als 
"UNCRO" bezeichnete Operation der Vereinten Nationen 
zur Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien einrichtete, 

 unter Hinweis auf die Resolution 983 (1995) des Si-
cherheitsrats vom 31. März 1995, mit der der Rat beschloss, 
dass die Schutztruppe der Vereinten Nationen innerhalb der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien künftig 
die Bezeichnung "Präventiveinsatztruppe der Vereinten Na-
tionen" tragen werde, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1025 (1995) 
des Sicherheitsrats vom 30. November 1995, in der der Rat 
beschloss, das Mandat der Operation der Vereinten Nationen 
zur Wiederherstellung des Vertrauens in Kroatien am 
15. Januar 1996 zu beenden, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolution 1031 (1995) 
des Sicherheitsrats vom 15. Dezember 1995, in der der Rat 
beschloss, das Mandat der Schutztruppe der Vereinten Na-
tionen an dem Tag zu beenden, an dem ihm der Generalse-
kretär berichtet, dass die Übertragung der Autorität von der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen auf die Friedensumset-
zungstruppe stattgefunden hat, 

 unter Hinweis auf das vom 1. Februar 1996 datierte 
Schreiben der Präsidentin des Sicherheitsrats an den Gene-
ralsekretär166, worin diesem mitgeteilt wird, dass der Rat 
grundsätzlich damit einverstanden sei, dass die Präventiv-
einsatztruppe der Vereinten Nationen zu einer unabhängigen 
Mission werde, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 46/233 der Ge-
neralversammlung vom 19. März 1992 über die Finanzie-
rung der Schutztruppe der Vereinten Nationen und auf ihre 
späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zu-
letzt Resolution 55/265 vom 14. Juni 2001, 

 erneut erklärend, dass es sich bei den Kosten der ein-
gesetzten Kräfte um Ausgaben der Organisation handelt, die 
nach Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse dahin ge-
hend, dass zur Deckung der Ausgaben der eingesetzten Kräf-
te ein anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Natio-
nen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und dass die wirtschaft-
lich weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Ma-
ße imstande sind, zu solchen Einsätzen beizutragen, 

_____________ 

166 S/1996/76. 
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